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larität ex defectu natalium. Ein legitimirter Sohn hat, wie

ein ehelich geborner, die Befähigung zu den hl. Weihen, Pfründen

und kirchlichen Dignitäten (excepto Cardinalatu), während ein

unehelicher (nicht legitimirter) davon ausgeſchloſſen iſt.

C. Bezüglich des zweiten Kindes, Benno, iſt aus der Ein⸗

gabe erſichtlich, daß es nicht im Ehebruche geboren wurde;

es iſt aber, weil der Todestag der erſten Gattin, Katharina

Br., nicht angegeben iſt, nicht klar, ob es im Ehebruch, oder aber

erſt nach dem Tode der Katharina erzeugt worden ſei. Im erſten

Falle gilt es als kirchlich illegitim, weil ein Kind nur legitima⸗

tionsfähig iſt, wenn zur Zeit der Empfängniß, nicht erſt zur

eit der Geburt, die Ehe zwiſchen den Kindeseltern geſchloſſen

werden könnte. (Einige Canoniſten ſind für die dem Kinde günſtigere

Meinung, daß die susceptio prolis non per conceptionem, sed

per nativitatem geſchehe S. Alph. VII. n. 422.) — Hätte die

Eingabe den Tag des Ablebens der Katharina Br. enthalten,

ſo hätte der Ordinariatsbeſcheid gleich kategoriſch — nicht hypo⸗

thetiſch, disjunctiv: wenn.

wenn . . . — geſchehen können.

D. Aus dieſem Falle ergibt ſich zugleich für den Matriken⸗

führer die Vorſichtsregel: wenn eine Legitimation oder

Vaterſchaftserklärung verlangt wird, zu forſchen, ob der betreffende

Kindesvater zur Zeit der Empfängniß des Kindes ledig, verwitwet,

oder aber verheirathet geweſen, d. i. ob er nicht das Kind während

des beſtehenden Ehebandes erzeugt habe, und ob der fragliche

Ehebruch etwa noch ein kirchliches oder bürgerliches Ehehinderniß

bilde. — Eine ſolche Vaterſchaftserklärung könnte füglich erſt

geſchehen, wenn der ehebrecheriſche Kindesvater bereits Witwer

geworden; bei Lebzeiten ſeines Eheweibes ſich als Ehebrecher

ſelbſt auszugeben, wäre wohl zu unverſchämt und dürfte nicht

geſchehen. Wenn aber ein Eheweib in ehebrecheriſcher Weiſe von

einem anderen Manne empfinge, und dieſer bei Lebzeiten ihres

Mannes (oder ſpäter) ſich als Vater dieſes Kindes erklären möchte,

ſo wäre dies noch unverſchämter; es läge auch außer der Competenz

des Matrikenführers, denn: pater est, quem nuptiae demonstrant.

(Siehe Aichner, Comp.jur. eccl. § 190., Phillipps, Hdbch. d. K.R.

9 299. — St. Pölten.

W⸗ Joſ. Gundlhuber.

IX. (Ueber die Frage, ob die Angabe der oopula

habita bei Ehedispensgeſuchen nothwendig ſei,) iſt am 1.
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ung erfolgt, 8 ſei dieſer Umſtand ausdrücklich an z U  —
geben, onſt wäre die Dispens und ſomit die Ehe ungiltig.

Wir wollen dieſe neéeuere Entſcheidung einer römiſchen Con⸗
gregation über den fraglichen Punkt nicht bloß deshalb bringen,
eil wir Iun dieſer Zeitſchrift den Reſolutionen der verſchiedenen
römiſchen Congregationen überhaupt einige Aufmerkſamkeit chenken,
ondern auch darum, weil ſie un Veranlaſſung gibt eine andere
Frage zur Sprache 3u bringen, die nicht ohne Wichtigkeit iſt
Beim Durchleſen verſchiedener Blätter machten iiie die Wahr
nehmung, daß hie und da den Congregationsentſcheidungen
eine größere Bedeutung beilegt, al ſie ihrer Natur nach aben,
nämlich eine peremtoriſche, geſetzgeberiſche Betrifft die
Löſung einer Congregation einen ſpeciellen Fall, gilt ſie nuLr

für ihn allein, weil eine Entſcheidung kein eſetz auf
ſtellt, ſondern ern Urtheil Üüber den vorliegenden Fall abgibt.
E Que 0  Er 3u weit gegriffen, In dem einen Falle alle ähn
lichen als entſchieden und gelöst anzuſehen; denn eS iſt
gut denkbar, daß ein ähnlicher Fall im entgegengeſetzten inne
entſchieden werden önnte. Die Congregationen urtheilen aller—
ing als päpſtliche Organe, aber deshalb ſind ihre kte noch
nicht päpſtliche kte Päpſtliche Akte ſind diejenigen, welche
unmittelbar vom Papſte ſtammen, Conſtitutionen, oder
olche Dekrete und Antworten der Congregationen, we  6 Qus
drücklich vom Papſte beſtätigt und bekräftigt worden ind ſt
etztere nicht der Fall, ſo genießen ſie gewi Autorität, aber
nicht die höchſte die päpſtliche An dieſe alſo önnte man ſich
immer noch wenden, ſich über eine Congregations—
entſcheidung nicht beruhigen könnte, obwohl man 11 II

6 Teverentia III pbraxi der Entſcheidung ſich fügen ſoll,
und PS auch mit der Klugheit vollkommen übereinſtimmt, nach
poſitiven Congregationsentſcheidungen In analogen Fällen ſich
3 richten. An die Entſcheidungen der Ritencongregation aber,
muß man ſich, wie wir ausdrücklich bemerken wollen, abſolut
halten, eil ihre Erklärungen gerade anzuſehen ſind,‚ als ob
ſie vom Papſte unmittelbar wären, und wenn ſie auch
Seiner Heiligkeit nicht vorgelegt wurden.“)

Was nun die oben angeführte Entf cheidung anbelangt, iſt
nach unſerer Anſicht folgendes ganz 2357

Urch ſie iſt die controverſe rage, ob zur Giltigkeit
der Diſpens die Angabe der COpula hahita nothwendig ſei, oder

0 8 2 Mai 1846, (5051) dub.
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nicht, in kein neues Stadium getreten. Wenn man nach 1866
darüber noch zweifeln konnte, ſo kann man CS auch noch nach
1882 Die Congregationen beharren conſequenter Weiſe bei ihrer
früheren Anſicht und weiter nicht

D

＋

Soll dieſe Frage endgiltig entſchieden werden, mu
Hie Entſcheidung unmittelbar Papſte ausgehen oder der
Spruch der Congregation ausdrücklich Papſte beſtätiget
werden, weil ſich hier die Giltigkeit oder Ungiltigkeit eines
Sakramentes handelt, worüber dem Papſte da *  El
zuſteht.

Die Prager „Hirtentaſche“ 15 April und da Salz⸗
burger „Kirchenblatt“ vom 27 April J gehen alſo 3u weit
mit der Behauptung, daß man nicht In der Prapis, ſondern
auch nicht mehr In der Theorie die uſicht vertheidigen dürfe,
eS ſei der in6estus bei Ehediſpensgeſuchen nicht nothwendiger
Weiſe auszudrücken. Gleichfalls ſind ſie Iu dem Irrthume be⸗
angen, als wäre die Entſcheidung de ＋ Officiums Jahre
1866 wenig bekannt geweſen und 0 Ballerini ſie gar N
gekannt, da Er Iun ſeiner Ausgabe der Moral von Gury vom
Jahre die entgegenſtehende Nſt noch vertheidigt und
trotzdem da Imprimatur des Maglister Dalatii erhalten hat
1Ee Entſcheidung vom J 1866 iſt ſehr gut bekannt worden,
und zwarv auch dem Ballerini, denn hat dieſe Entſcheidung
In der Gury'ſchen Moral I der zweiten Auflage J

II 625, QamM Schluße ſeiner dießbezüglichen ote wörtlich
abgedruckt. ahr iſt ES, daß ELr dieſe Entſcheidung dann Iin der
ritten Auflage 1875 wiederum weggelaſſen hat und bei ſeiner
Anſicht nach wie vor unentwegt geblieben iſt Er that dieß mit
Wiſſen und Willen, geſtützt. auf die In jener Dte angeführten
Gründe und den Grundſatz: inégestus 11011 684 impedimentum.
Daß ihm vonl Magister Palatii da Imprimatur b  em
ni verweigert worden iſt, ieg Iu der Natur der Sache, und
nicht etwa, wie Jemand erſonnen, in einem Ueberſehen.

Wir ſchließen alſo Wenn die fragliche ache bi Zum
Februar 188 noch nicht peremtoriſch entſchieden 7 b 6.—

ſt
ſie eS auch heute noch nicht.

n3 IDr Mé Hiptmair.
X (Ehehinderniß der geiſtlichen Verwandtſchaft.)

Nicolaus verſprach der verheiratheten Anna, Firmpathe ihres
ohne Sirius V werden. Da EU aber Tage der Firmung
an der perſönlichen Ausübung dieſes Amtes verhindert 0


